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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 10. August 2015 
(Az. 00879/2015 - 03) die beantragte 
baurechtliche Genehmigung für den 
Neubau von vier Reihenhäusern auf dem 
Anwesen Regensburg, Von-Brettreich-
Str. 7, 7a, 7b, 7c, Gemarkung Regens-
burg, Flurstücke Nr. 3527/13, 3527/21 
und 3527/22.
Die Genehmigung beinhaltet die  
Errichtung eines versetzten Baukörpers 
mit einer gesamten Länge von 26,24 m 
und einer Breite von 14,54 bzw. 14,68 m, 
der zwei Geschosse sowie ein sog. 
Penthouse-Geschoss aufweist, das 
jeweils im Norden und Süden zurück-
versetzt ist. Es wird eine absolute Höhe 
von 8,88 m ausgeführt. 
Für das Bauvorhaben sind nach der 
Stellplatzsatzung der Stadt Regensburg 
8 Kfz-Stellplätze zu errichten, die in Form 
von 2 Doppelgaragen und 2 Einfach-
garagen nachgewiesen werden, die sich 
jeweils zu einem Teil im Erdgeschoss der 
Reihenhäuser befinden; zusätzlich 
werden an der östlichen und westlichen 
Grundstücksgrenze 2 offene Stellplätze 
errichtet.
Die Einhaltung der sonstigen, zu prüfen-
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
wurde ggf. durch entsprechende 
Nebenbestimmungen sichergestellt. 

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die  
mit amtlichem Prüfvermerk vom  
10. August 2015 versehenen Bauvorla-
gen zugrunde.

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekannt-
machung) Klage beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: 11 01 65,  
93014 Regensburg, Hausanschrift: 
Haidplatz 1, 93047 Regensburg, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, die/den Beklagte(n) 
(hier: Stadt Regensburg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom  
22. Juni 2007 (GVBl. S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Baurechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen den erteilten  
Bescheid Widerspruch einzulegen.  
Die Klageerhebung durch E–Mail ist 
unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a Abs. 1 Baugesetz-
buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 
Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit  
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Zi. Nr. 3.046) während der 
all gemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis  
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von 
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00  
bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine  
vorherige Terminvereinbarung,  
Telefon 0941/507-1635 wird empfohlen.

Regensburg, 10. August 2015
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Flemmig
Baudirektorin



Amtsblatt der Stadt Regensburg | Nr. 35 | Montag, 24. August 2015

Seite 126

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 10. August 2015 
(Az. 01202/2015 - 03) die beantragte 
baurechtliche Genehmigung für die 
Errichtung eines Carports mit zwei 
Kfz-Stellplätzen und einem Fahrradraum 
anstelle des vorhandenen Nebengebäu-
des an der südöstlichen Grundstücks-
ecke mit einer Grundfläche von 54 qm 
und einer Höhe zwischen 2,69 m und  
3,0 m (Pultdach) auf dem Anwesen 
Regensburg, Hafnersteig 23, Gemarkung 
Regensburg, Flurstück 3250/59. Des 
Weiteren wird im westlichen Vorgarten-
bereich ein offener Kfz-Stellplatz herge-
stellt. 

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die  
mit amtlichem Prüfvermerk vom  
10. August 2015 versehenen Bauvorla-
gen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekannt-
machung) Klage beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: 11 01 65,  
93014 Regensburg, Hausanschrift: 
Haidplatz 1, 93047 Regensburg, schrift-

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

lich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, die/den Beklagte(n) 
(hier: Stadt Regensburg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom  
22. Juni 2007 (GVBl. S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Baurechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen den erteilten  
Bescheid Widerspruch einzulegen.  
Die Klageerhebung durch E–Mail ist 
unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a Abs. 1 Baugesetz-

buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 
Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit  
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Zi.Nr. 3.046) während der 
all gemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis  
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von 
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00  
bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine  
vorherige Terminvereinbarung,  
Telefon 0941/507-1635, wird empfohlen.

Regensburg, 10. August 2015
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Flemmig
Baudirektorin
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Verordnung der Stadt Regensburg über das Überschwemmungsgebiet an der Donau 
von Flusskilometer 2.372,105 bis Flusskilometer 2.387,660 und am Regen von Fluss-
kilometer 0,000 bis Flusskilometer 4,855 auf dem Gebiet der Stadt Regensburg 
(Überschwemmungsgebietsverordnung - ÜGebietsVO) vom 04. August 2015

Aufgrund des § 76 Abs. 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom  
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
15. November 2014 (BGBl. I S. 1724) in 
Verbindung mit Art. 46 Abs. 3, Art. 63 

und Art. 73 des Bayerischen Wasserge-
setzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 
(GVBI S. 66, ber. S. 130), zuletzt 
geändert durch § 1 Nr. 363 der Verord-
nung vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286) 
erlässt die Stadt Regensburg folgende 
Verordnung:

§ 1
Allgemeines, Zweck 

(1) In der Stadt Regensburg wird das  
in § 2 dieser Verordnung näher be-
schriebene Überschwemmungsgebiet 
festgesetzt. Für dieses Gebiet werden 
die nachfolgenden Regelungen  
erlassen. 

(2) Die Festsetzung des Überschwem-
mungsgebietes dient der Darstellung 
einer konkreten, von Natur aus bestehen-
den Hochwassergefahr in dem betroffe-
nen Bereich. Zudem werden Bestimmun-
gen zur Vermeidung von Schäden und 
zum Schutz vor Hochwassergefahren 
getroffen.

§ 2 
Umfang und Darstellung des Über-

schwemmungsgebietes 

 (1) Das Überschwemmungsgebiet 
erstreckt sich innerhalb des Stadtgebie-
tes von Regensburg auf Flächen beider-
seits der Donau und des Regens. 

(2) Die Grenzen des Überschwemmungs-
gebietes sind in den mitveröffentlichten 
Übersichtslageplänen vom 06.02.2014 
im Maßstab 1 : 25.000 (Anlage 1) sowie 
im Gesamtübersichtslageplan vom 
06.02.2014 im Maßstab 1 : 25.000 
(Anlage 2) eingetragen. Für die genaue 
Grenzziehung sind 10 Detaillagepläne im 
Maßstab 1 : 2.500 (Anlage 3) vom 

06.02.2014, gefertigt vom Wasserwirt-
schaftsamt Regensburg, maßgebend. 

(3) Die genaue Grenze verläuft auf der 
jeweils gekennzeichneten Grundstücks-
grenze oder, wenn die Grenze ein 
Grundstück schneidet, auf der dem 
Gewässer näheren Kante der gekenn-
zeichneten Linie. Gänzlich im Über-
schwemmungsgebiet liegende Gebäude 
sowie solchen gleichgestellte Gebäude, 
die teilweise im Überschwemmungsge-
biet liegen, sind in den Detaillageplänen 
farblich hervorgehoben.

(4) Der Verordnungstext und die Lage-
pläne können vom Tag des Inkrafttretens 
dieser Verordnung an während der 
Dienststunden bei der Stadt Regensburg, 
Umweltamt, Neues Rathaus, Minoriten-
weg 8 – 10, Zimmer-Nr. 1.121-1, kosten-
los eingesehen werden. 

(5) Veränderungen der Grenzen oder der 
Bezeichnungen der im Überschwem-
mungsgebiet gelegenen Grundstücke 
berühren die festgesetzten Grenzen des 
Überschwemmungsgebietes nicht. 

§ 3 
Bauleitplanung, Errichtung und 
Erweiterung baulicher Anlagen 

(1) Für die Ausweisung neuer Baugebiete 
und die Errichtung oder Erweiterung 
baulicher Anlagen gilt § 78 Abs. 1 bis  
3 WHG.

(2) Im festgesetzten Überschwemmungs-
gebiet werden allgemein zugelassen

  1.  die Aufstockung vorhandener 
Gebäude sowie Dachausbauten 

 2. die Errichtung von Dachgauben 
 3.  der Anbau von Balkonen, Überda-

chungen, Vordächern u.ä. oberhalb 
der HW

100-Linie 
 4.  die Errichtung von Stellplätzen, soweit 

die Geländeoberfläche dabei nicht 
erhöht wird und anfallender Erdaus-
hub außerhalb des Überschwem-
mungsgebietes gelagert wird.

  Spätestens 4 Wochen vor Beginn der 
Baumaßnahme ist das Vorhaben der 
Stadt Regensburg, Umweltamt, anzu-
zeigen.

§ 4
Sonstige Vorhaben

(1) Für sonstige Vorhaben nach § 78  
Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 bis 7 und Nr. 9 WHG 
gilt § 78 Abs. 4 WHG.

(2) Die Zulassung nach § 78 Abs. 4  
Satz 1 WHG gilt als erteilt, wenn für das 
Vorhaben eine Anlagengenehmigung 
nach Art. 20 BayWG erteilt wurde und 
dabei die Voraussetzungen des § 78  
Abs. 4 Satz 1 WHG geprüft wurden. In 
der Anlagengenehmigung ist die Ertei-
lung der Zulassung nach § 78 Abs. 4 
Satz 1 WHG auszusprechen.

§ 5
Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen

(1) Die Neuerrichtung von Heizölverbrau-
cheranlagen sowie sonstigen Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen ist nur zulässig, wenn die 
Anlagen die Anforderungen des 
§ 9 Abs. 4 der Anlagenverordnung 
(VAwS) erfüllen. Das bedeutet, dass 
diese Anlagen nur aufgestellt, errichtet 
oder betrieben werden dürfen, wenn

1.  sie so aufgestellt sind, dass sie vom 
Hochwasser nicht erreicht werden 
können oder

2.  Anlagen und Anlagenteile so gesichert 
sind, dass sie bei Hochwasser nicht 
aufschwimmen oder ihre Lage 
verändern; sie müssen mindestens 
eine 1,3 fache Sicherheit gegen 
Auftrieb der leeren Anlage oder des 
leeren Anlagenteils haben und

3.  Anlagen und Anlagenteile so aufge-
stellt sind, dass bei Hochwasser kein 
Wasser in Entlüftungs-, Befüll- oder 
sonstige Öffnungen eindringen kann 
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und eine mechanische Beschädigung 
z.B. durch Treibgut oder Eisstau 
ausgeschlossen ist.

Es dürfen nur neue Behälter mit allgemei-
ner bauaufsichtlicher Zulassung für die 
Aufstellung im Überschwemmungsgebiet 
oder Behälter nach BRL A Teil 1 (Baure-
gelliste) mit gutachterlichem Nachweis 
der Auftriebssicherheit und Standsicher-
heit verwendet werden.

(2) Neu zu errichtende oberirdische 
Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen der Gefährdungsstufen B, 
C und D (z.B. Heizöl ab 1000 Liter) sowie 
alle unterirdischen Anlagen sind vor 
Inbetriebnahme von einem Sachverständi-
gen nach § 18 VAwS überprüfen zu lassen. 
Diese sind wiederkehrend in 5-jährlichen 
Abständen sowie nach einer wesentlichen 
Änderung überprüfen zu lassen.

(3) Alle Heizölverbraucheranlagen und 
sonstige Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen, die nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung neu 
errichtet werden, sind rechtzeitig, 
mindestens aber 8 Wochen vor ihrer 
Errichtung bei der Stadt Regensburg, 
Umweltamt, anzuzeigen. Anzeigepflichtig 
ist auch die wesentliche Änderung der 
Anlagen (z.B. Austausch von Behältern, 
Sicherheitseinrichtungen) sowie die 
Stilllegung.

(4) Bestehende oberirdische Heizölver-
braucheranlagen und sonstige Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen der Gefährdungsstufe B sind 
innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttre-
ten dieser Verordnung durch einen 
Sachverständigen nach § 18 VAwS 
überprüfen zu lassen. Die Überprüfung 
hat wiederkehrend in 5-jährlichen 

Abständen sowie nach wesentlichen 
Änderungen zu erfolgen. 

(5) Bestehende Heizölverbraucheranla-
gen und sonstige Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen in oder 
außerhalb von Gebäuden, die ganz oder 
teilweise im Geltungsbereich dieser 
Verordnung liegen und die nicht den 
Anforderungen nach § 9 Abs. 4 VAwS 
entsprechen, sind innerhalb von zwei 
Jahren nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung nachzurüsten; eine Anordnung 
nach § 25 Abs. 1 VAwS ist nicht erforder-
lich. Die Nachrüstungsmaßnahmen sind 
von Fachbetrieben nach Wasserrecht 
durchzuführen.
(6) Bestehende Heizölverbraucheranlagen 
und sonstige Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen in oder 
außerhalb von Gebäuden, die ganz oder 
teilweise im Geltungsbereich dieser 
Verordnung liegen, sind innerhalb von  
6 Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung anzuzeigen, soweit dies noch 
nicht erfolgt ist. Anzeigepflichtig ist auch 
die wesentliche Änderung der Anlagen.

§ 6 
Antragstellung 

Mit dem Genehmigungsantrag nach § 78 
Abs. 3 Satz 1 WHG sind für bauliche 
Anlagen die zur Beurteilung erforderli-
chen und geeigneten Unterlagen in 
entsprechender Anwendung der für 
Bauvorlagen geltenden Bestimmungen 
der Bayerischen Bauordnung vorzulegen. 
Vorlagepflichten nach der Verordnung 
über Pläne und Beilagen in wasserrecht-
lichen Verfahren (WPBV) vom  
13. März 2000 (GVBl S. 156, zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 
20. Oktober 2010, GVBl S. 727) bleiben 
unberührt. 

§ 7 
Befreiungen 

(1) Die Stadt Regensburg kann von den 
Verboten und Beschränkungen des § 5 
eine Befreiung erteilen, wenn der 
Hochwasserschutz nicht oder nur 
unwesentlich beeinträchtigt ist oder 
überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit dies erfordern.

(2) Die Befreiung ist widerruflich; sie kann 
mit Inhalts- und Nebenbestimmungen 
verbunden werden und bedarf der 
Schriftform. 

(3) Im Fall des Widerrufs kann die Stadt 
Regensburg vom Grundstückseigentü-
mer verlangen, dass der frühere Zustand 
wiederhergestellt wird, sofern es das 
Wohl der Allgemeinheit, insbesondere 
der Schutz vor Hochwassergefahren, 
erfordert.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Regensburg in Kraft. Gleichzeitig wird die 
Überschwemmungsgebietsverordnung 
der Stadt Regensburg vom 28.07.1922 
außer Kraft gesetzt.

Regensburg, 04. August 2015
Stadt Regensburg

Joachim Wolbergs
Oberbürgermeister
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Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A

15 A 147 –  Entwässerungskanalarbeiten 
nach DIN 18306

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

2.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOL/A

15 A 162 –  Lieferung eines Aufsatzteller-
streuers mit 5 m3 Behälterin-
halt für das Amt für Abfallent-
sorgung, Straßenreinigung 
und Fuhrpark, Markomannen-
straße 3, 93053 Regensburg

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de


